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Wohnhaus in offener Bebauung und Nebengebäude; Putz-Klinker-Fassade, verschiefertes Dachgeschoss, 
im traditionalistischen Stil der Zeit, baugeschichtlich von Bedeutung

Kurzcharakteristik

Der außergewöhnliche Wohnhausbau wurde als Einfamilienhaus im Rohbau 1945-1946 ohne 
bauaufsichtliche Genehmigung errichtet und gemäß nachgereichter Pläne vom Dezember 1955 in den 
Jahren 1956-1958 vollendet. Als Bauherr fungierte in den jetzt der VEB Kombinat Espenhain, der aus 
„Überplanbeständen“ die zur Fertigstellung benötigten Baumaterialien zur Verfügung stellte. Das 
Grundstück der damaligen Ganghoferstraße 36 war Eigentum des Volkes. Ein Entwurf der Um- und 
Ausbaupläne zur Fertigstellung erfolgte durch die Architekten Neumann und Rämmler aus Leipzig. An ein 
teilweise unterkellertes zweigeschossiges Hauptgebäude mit schiefergedecktem Sparrendach sind zwei 
eingeschossige Anbauten mit sehr flach geneigten Pappdächern sowie ein Balkon und ein gestufter 
Windfang mit kleiner vorgelagerter Freitreppe gruppiert. Gliederung erfährt der verputzte Ziegelbau durch 
gefugte Mauerwerkspartien aus Eisenklinkern. Aus bauhistorischer und architektonischer Sicht darf das 
Haus als der wohl interessanteste Einfamilienhausbau der unmittelbaren Nachkriegszeit in Leipzig 
angesehen werden. Der Vorgarten gewährleistet einen angenehmen Abstand des Gebäudes zur Straße, ein 
kleiner Schuppenbau mit stilvoller Klinkerrahmung steht direkt hinter der Grundstückszufahrt rechter Hand.
LfD/2008, 2023
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